
Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie
Postfach 51 01 53, 30631 Hannover

per e-mail

Dienstgebäude
GEOZENTRUM HANNOVER
Stilleweg 2
30655 Hannover
Verkehrsanbindung
Stadtbahnlinie 7 bis Pappelwiese

Telefon
0511 643-0
Telefax
0511 643-2304
E-Mail
Poststelle@lbeg.niedersachsen.de
Internet
http://www.lbeg.niedersachsen.de

Bankverbindung
Nord/LB
IBAN: DE 84 2505 0000 0106 0223 95
SWIFT-BIC: NOLA DE 2H XXX

Steuernummer
Steuernummer beim Finanzamt Hannover Nord:
25/202/29467
USt. - ID- Nummer:
DE 811289769

 

56. Änderung des Flächennutzungsplans „Auf der Sandkuhle“ der Samtgemeinde
Rodenberg, Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentl.
Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. Vorhaben folgende
Hinweise:

Baugrund

Im Untergrund des Standorts sind bereits nahe der Geländeoberfläche anstehende lösliche
Sulfatgesteine aus dem Oberen Jura (Malm, Münder Mergel) zu erwarten, in denen mitunter
Auslaugung stattfindet und Verkarstung auftreten kann. Die geologischen Voraussetzungen für
das Entstehen von Erdfällen sind im Gebiet gegeben. Im näheren Umfeld des Standorts bis 2km
Entfernung sind bisher keine Erdfälle bekannt.

Formal ist dem Standort für Wohngebäude mit bis zu 2 Vollgeschossen und/oder mit bis zu 2
Wohneinheiten die Erdfallgefährdungskategorie 3 zuzuordnen, sofern die detaillierte
Baugrunderkundung keine weiteren Hinweise auf Subrosion/Verkarstung erbringt (gem. Erlass
des Niedersächsischen Sozialministers "Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten Gebieten" vom
23.2.1987, Az. 305.4 - 24 110/2 -). Im Rahmen von Baumaßnahmen am Standort empfehlen wir
bezüglich der Erdfallgefährdung entsprechende konstruktive Sicherungsmaßnahmen
vorzusehen. Weiterführende Informationen dazu unter www.lbeg.niedersachsen.de > Geologie
> Geogefahren > Subrosion > Hinweise zum Umgang mit Subrosionsgefahren.

Im Zuge der Planung von Baumaßnahmen verweisen wir für Hinweise und Informationen zu
den Baugrundverhältnissen am Standort auf den NIBIS® Kartenserver (Thema
Ingenieurgeologie). Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen
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keine geotechnische Erkundung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen
Bericht. Geotechnische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des
geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN
4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen.

Boden

Die Grundlage zur fachlichen Beurteilung des Schutzgutes Boden liefert in Deutschland das
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und fokussiert dabei auf die Bewertung der
Bodenfunktionen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen der natürlichen
Bodenfunktionen und der Archivfunktion vermieden werden (vgl. § 1 BBodSchG). Mit Grund und
Boden ist gemäß §1a BauGB sparsam und schonend umzugehen und flächenbeanspruchende
Maßnahmen sollten diesem Grundsatz entsprechen (LROP 3.1.1, 04). Für Niedersachsen wird
in der Niedersächsischen Nachhaltigkeitsstrategie eine reduzierte Flächeninanspruchnahme
von unter 4 ha pro Tag bis 2030 angestrebt. Das NNatSchG gibt in §1a zudem vor, die
Neuversiegelung von Böden landesweit bis zum Ablauf des Jahres 2030 auf unter 3 ha pro Tag
zu reduzieren und bis zum Ablauf des Jahres 2050 zu beenden. Diese Zielsetzung wurde auch
in das LROP (3.1.1, 05) aufgenommen. Hieraus ergibt sich der Bedarf nach einem sparsamen
Umgang mit den Ressourcen Boden und Fläche für die kommunale Planung.

Entgegen den Darstellungen in Kap. 8.1.2 weisen wir darauf hin, dass die ackerbauliche
Nutzung aus bodenschutzfachlicher Sicht nicht per se zu einer Herabstufung der
Schutzwürdigkeit der Böden führt, da die Böden trotzdem die im BBodSchG definierten
Bodenfunktionen in besonderem Maße erfüllen.

Entsprechend den Daten des LBEG sind die Böden im östlichen Teil des Planungsgebietes
empfindlich gegenüber Bodenverdichtung (siehe Auswertungskarte „Gefährdung der
Bodenfunktionen durch Bodenverdichtung“ auf dem NIBIS® Kartenserver). Verdichtungen sind
durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden – zum Schutz und zur Minderung der
Beeinträchtigungen des Bodens.

Zur Unterstützung bei der Bewertung der Bodenfunktionen und der Empfindlichkeiten von
Böden stellt das LBEG über den NIBIS® Kartenserver bodenkundliche Netzdiagramme bereit,
die in der Planung verwendet werden können. Eine Beschreibung der Diagramme und Hinweise
zur Anwendung finden Sie in Geofakten 40.

In der Planungsphase lassen sich aus bodenschutzfachlicher Sicht mehrere Möglichkeiten der
Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen des Schutzguts bedenken und – wenn
möglich – in Ausschreibungen bzw. folgende Planungsstufen übernehmen. Besonders
schutzwürdige oder empfindliche Bereiche sollten wenn möglich von einer Bebauung
ausgenommen werden. Im Rahmen der Bautätigkeiten sollten einige DIN-Normen aktiv
Anwendung finden (v.a. DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchführung von
Bauvorhaben, DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau -Bodenarbeiten, DIN 19731
Verwertung von Bodenmaterial). Der Geobericht 28 Bodenschutz beim Bauen des LBEG dient
als Leitfaden zu diesem Thema. Weitere Hinweise zur Vermeidung und Minderung von
Bodenbeeinträchtigungen sowie zur Wiederherstellung von Bodenfunktionen sind zudem in
Geofakt 31 Erhalt und Wiederherstellung von Bodenfunktionen in der Planungspraxis zu finden.

Eine eingriffs- und funktionsbezogene Kompensation verbleibender
Bodenfunktionsbeeinträchtigungen sollte durch geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der
Bodenfunktionen durchgeführt werden (z.B. Entsiegelung, Renaturierung, Wiedervernässung).
Dementsprechend empfehlen wir Bodenabtrag im Zuge dieser Maßnahmen zu vermeiden und
Maßnahmen zu wählen, die den natürlichen Standortbedingungen entsprechen. Wir weisen in
diesem Kontext auf die LBEG Veröffentlichung Erhalt und Wiederherstellung von
Bodenfunktionen in der Planungspraxis hin.
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Hinweise

Sofern Hinweise zu Salzabbaugerechtigkeiten und Erdölaltverträgen für Sie relevant sind,
beachten Sie bitte unser Schreiben vom 04.03.2024 (unser Zeichen: LID.4-L67214-07-2024-
0001).

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren Hinweise oder
Anregungen.

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegenüber den
raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berücksichtigen zu können. Die
Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare
Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf
Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und
Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder objektbezogene
Untersuchungen.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Hermann Reinartz

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

https://www.lbeg.niedersachsen.de/download/207638/TOeB-Anfragen_zu_Salzabbaugerechtig-_keiten_und_Erdoelaltvertraegen_im_Rahmen_von_Flurbereinigungs-_verfahren.pdf

